
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/6/27 2002/09/0038
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Index

77 Kunst Kultur

Norm

DMSG 1923 §5 Abs1 idF 1999/I/170;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 93/09/0066 E 19. Mai 1993 RS 1

Stammrechtssatz

Die Bestimmung des § 5 Abs 1 DMSG scha9t die rechtliche Möglichkeit, die Zerstörung eines geschützten Denkmals

oder seine Veränderung zu gestatten.
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